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Name und Logo Ihres Unternehmens!

INFORMATION FÜR ALLE BESCHÄFTIGTEN – Update Stand 27.11.2025 
Die neue BusRente BW kommt zum 01.01.2026
Mit dem neuen Tarifvertrag zur betrieblichen Altersversorgung im Omnibusgewerbe Baden-Württemberg wird die BusRente BW eingeführt. Ziel ist es, Ihre Altersversorgung zu stärken und Ihnen einen zusätzlichen Rentenbaustein für die Zukunft zu sichern.

Die BusRente BW gilt grundsätzlich für alle Beschäftigten in tarifgebundenen WBO-Mitgliedsbetrieben (nach 12 Monaten Betriebszugehörigkeit).


Sie wird über die Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG (MSPF) bzw. deren Dienstleister Signal-Iduna umgesetzt. 
So funktioniert die BusRente BW

Ab 01.01.2026 zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Beiträge in die betriebliche Altersversorgung ein.

	Jahr
	Arbeitgeber-Beitrag
	Arbeitnehmer-Beitrag

	2026
	0,93 %
	0,5 %

	2027
	1,86 %
	0,5 %

	2028 und Folgejahre
	2,80 %
	0,5 %



Ihr eigener Pflichtbeitrag:
Ab 01.01.2026 zahlen Sie 0,5 % Ihres monatlichen Grundbruttolohns in Ihre Altersversorgung ein, sofern Ihr Einkommen über der Grenze nach § 100 EStG liegt. 
Auf die Summe des Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Beitrags zahlt der Arbeitgeber ergänzend: 
15 % Zuschuss wegen der Einsparung der Sozialversicherungsbeiträge, 4 % Sicherungsbeitrag und 3 % Kostenbeitrag.

[bookmark: _GoBack]Konkret: Als Berufskraftfahrer/in (Tarifgruppe 1/Lohntafel) mit einer monatlichen Arbeitszeit von 169 Stunden und einem tariflichen Stundenlohn von 22,10 € beträgt Ihr Eigenanteil vom Nettoentgelt lediglich rund 10 € im Monat! Fazit: Ihr Arbeitgeber finanziert den allergrößten Teil Ihrer Altersversorgung! 
_______________________________________________________________________
Weitere Infos zur BusRente BW finden Sie über diesen QR-Code im Arbeitnehmer-Portal:
[image: Ein Bild, das Muster, Symmetrie, Quadrat, Kunst enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]
____________________________________________________________________
Ihre Teilnahme 

Ihre Teilnahme an der BusRente BW ist verpflichtend und erfolgt automatisiert. Die betriebliche Altersversorgung ist Bestandteil des Manteltarifvertrages. Es ist rechtlich nicht zulässig, einzelnen Tarifregelungen zu widersprechen. 

Sonderfälle: Besteht bereits eine betriebliche Altersversorgung, dann gibt es verschiedene Optionen entsprechend dem Tarifvertrag. In manchen Fällen kann auch eine Ergänzung zum Arbeitsvertrag notwendig sein, z.B. bei einzelnen Verwaltungsmitarbeitern; eine entsprechende Ergänzungsvereinbarung steht zur Verfügung. 
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